
§ 1	 Geltung der Bedingungen

1.1 	� Die Angebote und Lieferungen des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.  
Diese gelten auch für alle künftigen Geschäfte, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit Entgegennahme der Ware gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Anderslautenden Erklä-
rungen und/oder etwaigen mit unseren Bedingungen 
nicht übereinstimmenden Geschäftsbedingungen des 
Käufers wird hiermit widersprochen.

1.2 	� Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind 
nur wirksam, wenn der Käufer sie schriftlich bestätigt.

§ 2	 Angebot und Vertragsschluß

2.1 	� Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit entweder 
der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des 
Verkäufers oder erfolgen durch die Lieferung. Das gleiche 
gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

2.2 	� Technische und betriebliche Angaben über Gewicht, Ab-
messungen und sonstige Leistungs- und Verbrauchsdaten 
in unseren Prospekten, Zeichnungen und Veröffentli-
chungen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird.

2.3 	� An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vor; sie dürfen Dritten nur mit unserer Zustimmung 
zugänglich gemacht werden.

2.4 	� Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und 
dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

§ 3 	 Preise und Zahlungen

3.1	� Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des 
Verkäufers genannten Preise zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen 
werden gesondert berechnet.

3.2 	� Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, 
FOB Lager des Verkäufers einschließlich normaler Ver
packung.

3.3 	� Die vertraglich vereinbarten Preise sind zu zahlen, wenn 
eine Lieferzeit bis zu 4 Monaten vereinbart ist oder inner-
halb von 4 Monaten geliefert wird. Anderenfalls werden 
die am Tag der Lieferung geltenden Listenpreise des Ver-
käufers zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet.

3.4 	� Soweit nicht anders vereinbart, sind die Kaufpreise und 
Preise für Nebenleistungen bei Übergabe des Kaufge-
genstandes und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung bzw. einer anderen Abrechnungsunterlage zur 
Zahlung fällig.

3.5 	� Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender  
Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf des-
sen ältere Schulden anzurechnen und er wird den Käufer 
über die Art der erfolgten Verrechnung informieren.  
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Ver-
käufer berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung 
anzurechnen.

3.6 	� Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer 
über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt 
die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst 
oder endgültig gutgeschrieben ist.

3.7 	� Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von  
8 % über dem Basiszinssatz pauschalen Schadensersatz zu 
verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der 
Käufer eine geringere Belastung nachweist. Der Nachweis 
eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

3.8 	� Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesonde-
re ein Scheck oder Eigenwechsel nicht eingelöst wird oder 
er seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer 
andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwür-
digkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch 
wenn er Schecks oder Eigenwechsel angenommen hat. 
Der Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vor-
auszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

3.9 	� Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur 
dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers 
unbestritten oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zu-
rückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, 
soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

§ 4 	 Eigentumsvorbehalt

4.1 	� Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämt
licher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem 
Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt 
oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgen-
den Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach sei-
ner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen 
nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

4.2 	� Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Die Verarbeitung 
oder Umbildung erfolgt stets für den Verkäufer als Her
steller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das 
(Mit-)Eigentum des Verkäufers durch die Verbindung, so  
wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum  
des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig 
(Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer 
verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. 
Die Ware an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, 
wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

4.3 	� Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen 
oder Versicherungsübereignungen sind unzulässig. Die 
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vor
behaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich 

sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der 
Verkäufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang 
an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wider-
ruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen 
für dessen Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. 
Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt.

4.4	� Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere 
Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäu-
fers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, 
damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchset-
zen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem 
Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Käufer.

4.5 	� Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbeson-
dere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls 
Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen 
Dritte zu verlangen.

4.6 	� Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom 
Kaufvertrag zurücktreten. Hat der Verkäufer darüber 
hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung 
und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, 
sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, daß der 
Verkäufer dem Käufer den gewöhnlichen Verkaufswert 
des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Rücknahme 
vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich 
nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden 
kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger den gewöhnlichen 
Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten 
der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstan-
des. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % 
des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder 
niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der 
Käufer niedrigere Kosten nachweist.

§ 5	 Lieferung

5.1	� Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder 
unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich 
anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluß. 

5.2 	� Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer  
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer 
die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören ins-
besondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen 
usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder 
deren Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer auch 
bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht 
zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 	� Wenn die Behinderung mehr als 2 Monate dauert, ist der 
Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der 
Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer 
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die 
genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, 
wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

5.4 	� Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, 
beschränkt sich dies bei leichter Fahrlässigkeit des Ver-
käufers auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % 
für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 5 % des vereinbarten Kaufpreises. Will der 
Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muß er dem 
Verkäufer nach Ablauf der 2-Monatsfrist eine angemes-
sene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch 
auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der 
Anspruch bei leichter Fahrläßigkeit auf höchstens 25 % des 
vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches  
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluß  
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadens- 
ersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos
sen. Wird dem Verkäufer, während er im Verzug ist, die 
Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit der vor-
stehend vereinbarten Haftungsbegrenzung. Der Verkäufer 
haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger 
Leistung eingetreten wäre.

5.5 	� Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen 
jederzeit berechtigt.

5.6 	� Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtung des 
Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

5.7 	� Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer 
berechtigt, Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu 
verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die 
Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen 
Untergangs auf den Käufer über.

§ 6	 Gefahrübergang und Abnahme

6.1 	� Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung 
an die den Transport ausführende Person übergeben wor-
den ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers 
verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers 
verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versand-
bereitschaft auf ihn über.

6.2 	 Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Käufers.
6.3 	� Durch die Versendung verursachte Schäden sind der dem 

Transport ausführenden Person unverzüglich und vor der 
Annahme der Lieferung anzuzeigen.

6.4 	� Der Käufer ist verpflichtet, den gekauften Gegenstand 
innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungs-
anzeige anzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann 
der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 
machen.

6.5 	� Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 
15 % des vereinbarten Kaufpreises. Der Schadensbetrag 
ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer 
einen höheren und der Käufer einen geringeren Schaden 
nachweist.

§ 7 	 Sachmangelhaftung

7.1 	� Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Material
mängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der 
Mängelansprüche beträgt 1 Jahr ab Lieferung der Produkte.

7.2 	� Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des 
Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmate-
rialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen 
entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der 
Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substanti-
ierte Behauptung, das erst einer dieser Umstände die 
Mängel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

7.3 	� Der Käufer muß der Kundendienstleitung des Verkäufers 
Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich 
mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind 
dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen.

7.4 	� Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte 
einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach 
seiner Wahl und auf seine Kosten, daß:

7.4.1 	�das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und 
anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt 
wird;

7.4.2 	�der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und 
ein Servicetechniker des Verkäufers zum Käufer geschickt 
wird, um die Reparatur vorzunehmen.

	� Falls der Käufer verlangt, daß Nachbesserungsarbeiten an 
einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, 
kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei 
ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während 
Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des 
Verkäufers zu bezahlen sind.

7.5 	 Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
7.6 	� Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verkäufer stehen 

nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
7.7 	� Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Verkäufers 

über. Für die zur Mangelbeseitigung eingebauten Teile 
kann der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des 
Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des 
Kaufvertrages geltend machen.

7.8 	� Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder bei 
Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben 
weitergehende Ansprüche des Käufers unberührt.

§ 8	 Haftungsbeschränkung

8.1 	� Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmun-
gen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden 
aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so 
haftet der Verkäufer beschränkt:

	� Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentli-
cher Rechte und ist auf den bei Vertragsabschluß vorher-
sehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschrän-
kung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Soweit der Schaden durch eine vom Käufer 
vor dem betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versi-
cherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt 
ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene 
Nachteile des Käufers, z. B. höhere Versicherungsprämie 
oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch die 
Versicherung.

	� Für leicht fahrlässig durch einen Mangel des Kaufgegen-
standes verursachte Schäden wird nicht gehaftet.

8.2 	� Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt 
eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer 
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt.

8.3 	� Der Verkäufer ist auch für die während des Verzugs 
durch Zufall eintretende Unmöglichkeit der Lieferung 
verantwortlich, es sei denn, daß der Schaden auch bei 
rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

8.4 	� Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetz-
lichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsan-
gehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte 
Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

§ 9	� Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  
und Teilnichtigkeit

9.1 	� Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwend-
barkeit des UN-Übereinkommens über internationale 
Kaufverträge ist ausgeschlossen.

9.2 	� Soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder  
öffentliches Sondervermögen ist, ist Stuttgart Erfüllungs
ort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge
benden Streitigkeiten.

9.3 	� Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarun
gen unwirksam sein oder werden, so ist hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Verein
barungen nicht berührt.
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